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Anlage 1 Technische Mindestanforderungen an Messeinrichtungen gemäß § 12 des 
Messstellenrahmenvertrag 

1. Teil: Technische Mindestanforderungen (TMA) an Messeinrichtungen  

1. Teil: TMA an Messeinrichtungen im Gasnetz 

1.1 Gaszähler  

Die Auswahl des geeigneten Gaszählers hat nach Anlage 2.2.A zu erfolgen. Die Druckstufe ist 
entsprechend den Betriebsbedingungen auszuwählen und mit dem Netzbetreiber und dem Be-
treiber der Gas-Messanlage abzustimmen. Standarddruckstufe ist DP 16 bar (Ausnahme BGZ: 
DP 0,1 bar).   

1.1.1 Balgengaszähler  

Alle eingesetzten Balgengaszähler müssen in ihrer technischen Ausführung den amtlichen Vor-
schriften, der DIN EN 1359, den allgemein anerkannten Regeln der Technik sowie dieser Anla-
ge genügen. 
In Ergänzung zur DIN EN 1359 gilt für alle Balgengaszähler: 
Die Balgengaszähler sind in Anschlussausführung und Nennweite entsprechend den Vorgaben 
des Netzbetreibers einzubauen.   

1.1.2 Drehkolbengaszähler  

Alle eingesetzten Drehkolbengaszähler müssen in ihrer technischen Ausführung den amtlichen 
Vorschriften, der DIN EN 12480, den allgemein anerkannten Regeln der Technik sowie dieser 
Anlage genügen. Alle Drehkolbengaszähler müssen über eine Zulassung nach EU-
Druckgeräterichtlinie (PED) verfügen.  

In Ergänzung zur DIN EN 12480 gilt für alle Drehkolbengaszähler:  
Die Drehkolbengaszähler sind in Anschlussausführung und Nennweite entsprechend den Vor-
gaben des Netzbetreibers einzubauen. Beim Werkstoff für die Gehäuse der Drehkolbengaszäh-
ler ist DIN 30690-1 zu beachten. Als Fehlergrenzen bei der Eichung werden die Hälfte der Eich-
fehlergrenzen empfohlen. Es werden ab > 500 kW gemäß Anlage 2.2.A zwei separate Impuls-
geber im Zählwerkskopf mit Reedgeber (NF) sowie einem Encoderzählwerk gefordert. Die 
Drehkolbengaszähler sind mit zwei im Gehäuse integrierten Tauchhülsen vorzusehen. Die Ei-
chung hat mit den Tauchhülsen zu erfolgen.  

1.1.3 Turbinenradgaszähler  

Alle eingesetzten Turbinenradgaszähler müssen in ihrer technischen Ausführung den amtlichen 
Vorschriften, der DIN EN 12261, den allgemein anerkannten Regeln der Technik sowie dieser 
Anlage genügen. Alle Zähler müssen über eine Zulassung nach EU-Druckgeräterichtlinie (PED) 
verfügen.   

In Ergänzung zur DIN EN 12261 gilt für alle Turbinenradgaszähler: 
Beim Einsatz von Turbinenradgaszählern sind die Anforderungen der Technischen Richtlinie 
PTB G 13 zu beachten. 
Als Gesamtlänge der Turbinenradgaszähler zwischen Ein- und Auslaufanschlüssen, ohne die 
erforderlichen Ein- und Auslaufstrecken, gilt verbindlich 3 DN. Die Turbinenradgaszähler sind 
grundsätzlich für die Einbaulage horizontaler Durchfluss, universell einstellbar nach links oder 
rechts, vorzusehen. In Ausnahmefällen ist die vertikale Einbaulage mit Durchfluss von oben 
nach unten möglich. Bezüglich der Gehäusewerkstoffe sind die Anforderungen der DIN 30690-1 
sind zu beachten. Die Turbinenradgaszähler sind für den Einsatz bis zu einem Betriebsüber-
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druck von 4 bar einer Niederdruckeichung zu unterziehen. Als Fehlergrenzen bei der Eichung 
werden die Hälfte der Eichfehlergrenzen empfohlen.   

Ab einem Betriebsüberdruck von 4 bar ist der Einsatz von Turbinenradgaszählern nur mit einer 
Hochdruckprüfung nach PTB-Prüfregeln Bd. 30 zulässig. Die Hochdruckprüfung ist beim vom 
Netzbetreiber vorgegebenen Prüfdruck auf einem Prüfstand, welcher dem deutsch-
niederländischen Bezugsniveau angeglichen ist, vorzunehmen. Prüfstand und Termin sind so 
frühzeitig bekannt zu geben, dass ein Beauftragter des Netzbetreibers auf dessen Kosten an 
der Hochdruckprüfung teilnehmen kann. Die Justage des Zählers erfolgt einvernehmlich. Das 
Protokoll der HD-Prüfung ist mitzuliefern. Der HD-Messbereich ist mit dem Netzbetreiber abzu-
stimmen. Diese Regelungen gelten für Nacheichungen entsprechend. Als Fehlergrenzen bei 
der Hochdruckeichung werden die Hälfte der Eichfehlergrenzen empfohlen.   

Es sind Turbinenradgaszähler mit 2 x separaten Impulsgebern im Zählwerkskopf mit Reedgeber 
(NF) sowie vorzugsweise mit 1 x Schaufelradabgriff mit induktiven Impulsgeber (HF) und 1 x 
Referenzabgriff mit induktiven Impulsgeber (HF) sowie Encoderzählwerk einzusetzen.  

1.1.4 Wirbelgaszähler  

Alle eingesetzten Wirbelgaszähler müssen in ihrer technischen Ausführung den amtlichen Vor-
schriften und den allgemein anerkannten Regeln der Technik sowie dieser Anlage genügen. 
Alle Zähler müssen über eine Zulassung nach EU-Druckgeräterichtlinie (PED) verfügen. 
In Ergänzung zu den allgemeinen Regeln gilt für alle Wirbelgaszähler: 
Beim Einsatz von Wirbelgaszählern sind die Anforderungen der PTB hinsichtlich der Einlauf-
strecke von 20xD mit integriertem Röhrengleichrichter und der Auslaufstrecke von 5xD zu be-
achten. Als Gesamtlänge der Wirbelgaszähler zwischen Ein- und Auslaufanschlüssen, ohne die 
erforderlichen Ein- und Auslaufstrecken, gilt verbindlich 3 DN. 
Die Wirbelgaszähler sind grundsätzlich für die Einbaulage horizontaler Durchfluss, universell 
einstellbar nach links oder rechts, vorzusehen. In Ausnahmefällen ist die vertikale Einbaulage 
mit Durchfluss von oben nach unten möglich.  Bezüglich der Gehäusewerkstoffe sind die Anfor-
derungen der DIN 30690-1 sind zu beachten. Für die Prüfungen, Eichungen und Fehlergrenzen 
gelten die Ausführungen für Turbinenradgaszähler entsprechend. 
Es sind Wirbelgaszähler mit mindestens einem Doppel-Impulsgeber und Impulsüberwachung 
einzusetzen.  

1.1.5 Ultraschallgaszähler  

Alle eingesetzten Ultraschallgaszähler müssen in ihrer technischen Ausführung den amtlichen 
Vorschriften und den allgemein anerkannten Regeln der Technik sowie dieser Anlage genügen. 
Alle Zähler müssen über eine Zulassung nach EU-Druckgeräterichtlinie (PED) verfügen. 
In Ergänzung zu den allgemeinen Regeln gilt für alle Ultraschallgaszähler: 
Beim Einsatz von Ultraschallgaszählern sind die Anforderungen der PTB hinsichtlich der Ein- 
und Auslaufstrecken zu beachten. Die Ultraschallgaszähler sind grundsätzlich für die Einbaula-
ge horizontaler Durchfluss, universell einstellbar nach links oder rechts, vorzusehen. In Aus-
nahmefällen ist die vertikale Einbaulage mit Durchfluss von oben nach unten möglich.  
Bezüglich der Gehäusewerkstoffe sind die Anforderungen der DIN 30690-1 sind zu beachten. 
Für die Prüfungen, Eichungen und Fehlergrenzen gelten die Ausführungen für Turbinenradgas-
zähler entsprechend.  
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1.2 Mengenumwerter und Zusatzeinrichtungen  

Ab einem Messdruck von 30 mbar ist der Einsatz von Mengenumwertern zu prüfen.  
Alle eingesetzten elektronischen Mengenumwerter mit integriertem Datenspeicher und alle Zu-
satzeinrichtungen zum Einsatz in Messanlagen für Erdgas müssen in ihrer technischen Ausfüh-
rung den amtlichen Vorschriften, der DIN EN 12405, den anerkannten Regeln der Technik so-
wie dieser Anlage genügen. Bei Messeinrichtungen an Transportnetzen ist in Abstimmung mit 
dem Netzbetreiber der DSfG-Standard einzusetzen.  

Als Fehlergrenzen bei der Eichung werden die Hälfte der Eichfehlergrenzen empfohlen. 
Die Anforderungen der Gasnetzzugangsverordnung (GasNZV) zum Einbau von Leistungs- bzw. 
Lastgangmessungen sind zu beachten.  

In Ergänzung zur DIN EN 12405 gilt für elektronische Mengenumwerter: 
Die Mengenumwerter haben aus einem Rechner und je einem Messumformer für Druck und 
Temperatur zu bestehen. Die Umwertung hat als Funktion von Druck, Temperatur und der Ab-
weichung vom idealen Gasgesetz zu erfolgen (Zustandsmengenumwertung). Bei der Auswahl 
des K-Zahl-Berechnungsverfahrens sind die aus der Gasbeschaffenheit resultierenden Anforde-
rungen des DVGW Arbeitsblattes G 486 zu beachten. Dies kann entweder durch fest eingestell-
te K-Zahlen oder durch die Berechung der K-Zahl im Mengenumwerter geschehen.   

Wird die K-Zahl berechnet, erfolgt dies anhand der Gasbeschaffenheit mit einer geeigneten 
Gleichung als Funktion von Druck und Temperatur. Die zur Berechnung der K-Zahl benötigten 
Werte der Gasbeschaffenheit müssen für Brenngase der 1. und 2. Familie nach DIN EN 437 
programmierbar sein oder als live-Daten über ein geeignetes Datenprotokoll (z.B. DSfG) zur 
Verfügung gestellt werden können.  

Der Druckmessumformer ist als Absolutdruckaufnehmer auszuführen. 
Der Messbereich der Gastemperatur ist von -10 °C bis +60 °C vorzusehen, die Hersteller-
Angaben sind zu beachten.  

Die Mengenumwerter und Zusatzeinrichtungen müssen bei Erfordernis für den Einsatz in der 
für den Aufstellungsraum ausgewiesenen Ex-Zone zugelassen sein. Die notwendige Zulassung 
nach ATEX ist bereitzustellen.  

Die Datenspeicher müssen über eine Bauartzulassung als Höchstbelastungsanzeigegerät für 
Stunden- und Tagesmaximum bzw. als echtzeitbezogener Lastgang- bzw. Zählerstandsgang-
speicher verfügen.  

Die Speichertiefe bei stündlicher Speicherung muss den gesetzlichen Anforderungen entspre-
chen. Die Zählerstände sollten setzbar sein. Bei Modemeinsatz ist die Zeitsynchronisation des 
Datenspeichers durch geeignete Maßnahmen sicherzustellen. Die Eichung der Datenspeicher 
hat als echtzeitbezogener Lastgang- bzw. Zählerstandsgangspeicher zu erfolgen. 
Zur Inbetriebnahme sind Datenblatt, Betriebsanleitung, Bauartzulassung der PTB mit Plomben-
plänen und die zur Geräteauslesung erforderliche Software bereitzustellen. 
Die Mengenumwerter bzw. Zusatzeinrichtungen müssen über mindestens eine der nachste-
henden Schnittstellen verfügen:  

 

optische Schnittstelle nach IEC 1107  

 

RS 232 / 485 Kommunikationsschnittstelle für den Modem-Anschluss (wahlweise ana-
log, GSM ) 

 

DSfG- Schnittstelle entsprechend DVGW G 485 

 

MDE-kompatibel   
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Je nach Einsatz der Geräte ist es notwendig, dass die Daten mit verschiedenen Abrufsystemen 
abrufbar sind. Die Übertragungsprotokolle sind dazu offen zulegen.  

1.3 Gasbeschaffenheitsmessung  

Wenn der Einbau einer Gasbeschaffenheitsmessung an der Messstelle erforderlich ist, sind die 
Anforderungen des Netzbetreibers zu berücksichtigen.  

2 Bezugsdokumente  

MID   Europäische Messgeräterichtlinie 
EnWG   Energiewirtschaftsgesetz vom 07. Juli 2005 
GasNZV  Gasnetzzugangsverordnung vom 25. Juli 2005 
DIN EN 437  Prüfgase 

 

Prüfdrücke - Gerätekategorien 
DIN EN 1359  Gaszähler; Balgengaszähler 
DIN EN 1776  Erdgasmessanlagen - Funktionale Anforderungen 
DIN EN 10204 Metallische Erzeugnisse - Arten von Prüfbescheinigungen 
DIN EN 12261 Gaszähler; Turbinenradgaszähler 
DIN EN 12405 Gaszähler; Elektronische Zustands-Mengenumwerter 
DIN EN 12480 Gaszähler; Drehkolbengaszähler 
DIN 30690-1  Bauteile in Anlagen der Gasversorgung 
PTB TR G 13  Einbau und Betrieb von Turbinenradgaszählern 
PTB-Prüfregel  Bd.30, Hochdruckprüfung von Gaszählern 
DVGW G 485  Digitale Schnittstelle für Gasmessgeräte (DSfG) 
DVGW G 486  Realgasfaktoren und Kompressibilitätszahlen von Erdgasen; 

Berechnung und Anwendung 
DVGW G 488 Anlagen für die Gasbeschaffenheitsmessung 

 

Planung, Errichtung und 
Betrieb 

DVGW G 492  Gas-Messanlagen für einen Betriebsdruck bis einschließlich 100 bar;    
Planung, Fertigung, Errichtung, Prüfung, Inbetriebnahme, Betrieb und    
Instandhaltung 

DVGW G 600   Technische Regeln für Gas-Installationen, DVGW-TRGI 2008 
DVGW G 685  Gasabrechnung  
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Grundlage der Berechnung sind 10,67KWh/m³ und 23 mbar        
inst. Leis-
tung bei 
22 mbar 

maximaler 
Betriebs-
durchfluß 

Zählergröße und 
Ausführung bei 

max. Druckverlust 
Zähler von 1mbar 

Zähler-
art 

Mess-
bereich

 
ohne 

Zusatz 
Encoder Mengen-

umwerter

 
Tarif-
gerät 

PSTN

 
ISDN GSM GPRS

 
werksbe-

glaubigter / 
erstgeeichter 

Regler ab 

s 50 0,04 - 5 G 4       - 2 Rohr BGZ 1:160 X        > 30 / 50 mbar 
bis 80 0,06 - 8 G 6       - 2 Rohr BGZ 1:160 X        > 30 / 50 mbar 
bis 200 0,1 - 20 G 16     - 2 Rohr BGZ 1:160 X        > 30 / 50 mbar 
bis 300 0,25 - 30 G 25     - 2 Rohr BGZ 1:160 X        > 30 / 50 mbar 
bis 499 0,4 - 49,3 G 40     - 1 Rohr BGZ 1:160 X        > 30 / 50 mbar 
500 bis 
900 0,6 - 90 G 65          DKZ 1:160 

Neuein-
bauten > 500 KW/

  

> 500 KW     > 30 / 50 mbar 
bis 1200 1 - 118 G 100 DKZ 1:160  X > 50 mbar

 

X X  X  > 30 / 50 mbar 
bis 1900 1,6 - 187 G 160 DKZ 1:160  X > 50 mbar

 

X X  X  > 30  mbar 
bis 2400 2,5 - 236 G 250 DKZ 1:160  X > 30 mbar

 

X X  X  --- 
** 2,5 - 400 G 250 DKZ 1:160 

  

X > 30 mbar

 

X X 

 

X 

  

--- 
** 4 - 650 G 400 DKZ 1:160 

  

X X X X 

 

X 

  

--- 
** 32,5 - 650 G 400 TRZ 1:20 

  

X X X X 

 

X 

  

--- 
** 6 - 1000 G 650 DKZ 1:160 

  

X X X X 

 

X 

  

--- 
** 50 - 1000 G 650 TRZ 1:20 

  

X X X X 

 

X 

  

--- 
** 80 - 1600 G 1000 TRZ 1:20 

  

X X X X 

 

X 

  

--- 
** 80 - 1600 G 1000 WGZ* 1:20 

   

X X X 

 

X 

  

--- 
** 130 - 2500 G 1600 TRZ 1:20 

  

X X X X 

 

X 

  

--- 
** 130 - 2500 G 1600 WGZ* 1:20 

   

X X X 

 

X 

  

--- 
** 200 - 4000 G 2500 TRZ 1:20 

  

X X X X 

 

X 

  

--- 
** 200 - 4000 G 2500 WGZ* 1:20 

   

X X X 

 

X 

  

--- 
** 325 - 6500 G 4000 TRZ 1:20 

  

X X X X 

 

X 

  

--- 
** 325 - 6500 G 4000 WGZ* 1:20 

   

X X X 

 

X 

  

---   


